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Teil 1

Einleitung

A. „Plattformgerichte“ im digitalen Kommunikationsraum

„Move fast and break things.“1 

Diese Formel war nicht nur lange Zeit das interne Motto von Meta (damals noch 
Facebook),2 sondern wird von Jonathan Taplin genutzt, um das Geschäftsmodell 
digitaler Plattformkonzerne wie Meta, Google und Amazon zu beschreiben. Der 
Inhalt dieser Formel drückt sich insbesondere in der Veränderung der Möglich-
keiten und Formen digitaler Kommunikation aus. Während die mit diesem „neuen 
Strukturwandel der Öffentlichkeit“3 einhergehenden Gefahren für die Demokratie 
hinlänglich diskutiert werden,4 rücken aktuelle Entwicklungen Herausforderungen 
für die Rechtsstaatlichkeit in den Fokus. Die Einführung sogenannter „Plattformge-
richte“ oder „Plattformräte“, wie dem als „Supreme Court“5 angekündigten „Over-
sight Board“ (OSB) von Meta lässt befürchten, dass die Unternehmen versuchen, 
den staatlichen Auftrag der Justizgewährung „zu zerbrechen“, um in Zukunft selbst 
über relevante Streitfragen zu judizieren.

Den Anbietern digitaler Kommunikationsplattformen6 kommt im digitalisierten 
Kommunikationsraum ein erheblicher Einfluss auf die Prozesse der demokrati-
schen Meinungsbildung zu.7 Sie beeinflussen die Meinungsäußerung und Mei-
nungsbildung und handeln dabei „quasi-legislativ“ wie auch „quasi-exekutiv“.8 
Zwar wollen die Diensteanbieter mit der Einführung von „Plattformgerichten“ auf 
eine Reihe von Herausforderungen, die mit der Digitalisierung und Plattformisie-

	 1	Taplin, Move fast and break things.
	 2	Baer, Mark Zuckerberg Explains Why Facebook Doesn’t ‚Move Fast And Break Things‘ 
Anymore, www.businessinsider.com/mark-zuckerberg-on-facebooks-new-motto-2014-5, zu-
letzt geprüft am: 05. 02. 2024.
	 3	Hoffmann-Riem, AöR 2012, 509 (517 f.); ähnlich auch Seeliger / Sevignani, in: Seeliger /  
Sevignani (Hrsg.), Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit?, 2021, Zum Verhältnis von 
Öffentlichkeit und Demokratie, 21.
	 4	Vgl. hierzu unten Teil 2 A. II. Meinungsbildung im Wandel und IV. Die Beeinträchtigung 
der Meinungsfreiheit durch private Regulierungs- und Moderationstätigkeit.
	 5	Klein, Mark Zuckerberg on Facebook’s hardest year, and what comes next, 2018, www.
vox.com/2018/4/2/17185052/mark-zuckerberg-facebook-interview-fake-news-bots-cambridge, 
zuletzt geprüft am: 05. 02. 2024.
	 6	Zu den verwendeten Begrifflichkeiten vgl. unten Teil 1 D. Begriffsbestimmungen.
	 7	Vgl. Hierzu unten Teil 2 A. III. Die Bedeutung von Medienintermediären.
	 8	Vgl. hierzu unten Teil 2 A. V. Zwischenergebnis: Eine Erosion der Gewaltenteilung.

http://www.businessinsider.com/mark-zuckerberg-on-facebooks-new-motto-2014-5,
http://www.vox.com/2018/4/2/17185052/mark-zuckerberg-facebook-interview-fake-news-bots-cambridge,
http://www.vox.com/2018/4/2/17185052/mark-zuckerberg-facebook-interview-fake-news-bots-cambridge,
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rung des Kommunikationsraumes einhergehen, reagieren,9 gleichzeitig ergänzen 
sie ihr Spektrum der privaten Entscheidungsfindung um eine „quasi-judikative“ 
Funktion.10 

Diese „Erosion der Gewaltenteilung“11, führt dazu, dass die Medienintermediäre 
im digitalen Kommunikationsraum alle Gewalten in einer Hand vereinen. Sie ent-
scheiden selbst, ob Äußerungen auf ihren Plattformen getätigt werden dürfen oder 
nicht – und zwar losgelöst von Vorgaben der Meinungsfreiheit.12 Die Diensteanbie-
ter können die Äußerungen selbst überprüfen, Sanktionen selbstständig durchsetzen 
und schließlich auch über Beschwerden in ihren eigenen „Gerichten“ entscheiden. 
Sie handeln so als „Leviathane“ im Hobbes’schen Sinne und ihnen wird vorgewor-
fen, als absolutistische Gouverneure des Internets zu agieren.13

Eine Eingrenzung der absolutistischen Gewalt in Form von Grundrechten und 
der Gewaltenteilung ist schon von Locke und Rousseau vorgeschlagen worden.14 
Diese Wertung greift das Grundgesetz in Art. 1 Abs. 3 auf: Gesetzgebung, vollzie-
hende Gewalt und Rechtsprechung werden an die Grundrechte gebunden. Dies soll 
eine Freiheit vom Staat gewährleisten und insbesondere dafür gesorgt werden, dass 
der Staat nicht in die Freiheitssphären des Einzelnen eingreift.15 

Im Internetzeitalter übernehmen jedoch große Konzerne wie Amazon, Google 
oder Meta mit den von ihnen betriebenen Plattformen zunehmend Aufgaben, die 
klassischerweise der staatlichen Hoheitsmacht zugeordnet werden.16 Es sind nun 
sie, die in die Freiheitssphären der Einzelnen eingreifen, indem sie eigene Regeln 
festlegen, diese Regeln selbst durchsetzen und selbst Recht sprechen.17 Hierdurch 
wird nicht nur die Dichotomie zwischen grundrechtsgebundenem Staat und grund-
rechtsberechtigten Privaten ins Wanken gebracht, vielmehr wird die lang geführte 
Diskussion um die Geltung der Grundrechte im Privatrecht um eine neue Dimen-
sion ergänzt: Wie der Staat zur Begrenzung seines Gewaltmonopols an die Grund-
rechte gebunden ist, so sollen auch die marktstarken Diensteanbieter gebunden 
werden. Ob dabei über die Grundsätze der mittelbaren Drittwirkung hinausge-
hende Standards anzulegen sind, ist unklar und umstritten. So wird teilweise eine 

	 9	Vgl. Hierzu unten Teil 2 B. I. Entwicklungsgeschichte.
	 10	Douek, Facebook’s New ‚Supreme Court‘ Could Revolutionize Online Speech, in: lawfare, 
2018; Golia, SSRN Journal 2021, 1 (1).
	 11	Vgl. hierzu unten Teil 2 A. V. Zwischenergebnis: Eine Erosion der Gewaltenteilung.
	 12	BGH, Urteil v. 29. 07. 2021 – III ZR 179/20 – NJW 2021, 3179 (3179).
	 13	Klonick, Havard Law Review 2018, 1598 (1664).
	 14	Sommermann, in: Huber / Voßkuhle (Hrsg.), Grundgesetz, Art. 20 GG, Rn. 200.
	 15	Voßkuhle / Kaiser, JuS 2011, 411 (411); Jarass, in: Jarass / Kment (Hrsg.), Grundgesetz für 
die Bundesrepublik Deutschland, Vorbemerkungen vor Art. 1 GG: Allgemeine Grundrechts-
lehren, Rn. 3. 
	 16	Klonick, Havard Law Review 2018, 1598 (1664); Douek / Klonick, Facebook Releases 
an Update on Its Oversight Board: Many Questions, Few Answers, in: lawfare, 2019; Bayer /  
Kalbhenn, ZUM 2021, 323 (327).
	 17	BGH, Urteil v. 29. 07. 2021 – III ZR 179/20 – NJW 2021, 3179 (3187); Heldt / Dreyer, 
Journal of Information Policy 2021, 266 (278). 
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„Renaissance der Lehre von der unmittelbaren Drittwirkung der Grundrechte“18 
postuliert, andere sprechen von einer „intensiveren Drittwirkung“.19 Ansätze, die 
sich teilweise auch in der Rechtsprechung von Bundesgerichtshof 20 und Bundes-
verfassungsgericht21 wiederfinden lassen. Zudem stellt auch Art. 14 Abs. 4 des Di-
gital Services Act (DSA)22 einen neuen normativen Bezugspunkt für eine mögliche 
erweiterte Grundrechtsbindung dar. Die Frage, inwieweit quasi-judikative Gremien 
wie das OSB an die Grundrechte gebunden sind und ob sich die entsprechenden 
Ansätze übertragen lassen, ist dabei noch offen. Und dies, obwohl quasi-judikative 
Plattformräte in einem der grundrechtssensibelsten Bereiche überhaupt Entschei-
dungen treffen. So ist es Aufgabe des OSB, die Meinungsfreiheit zu schützen und 
sie in ein „wohlüberlegtes Gleichgewicht“ mit anderen grundrechtlich geschützten 
Werten zu bringen.23 Das OSB entscheidet in Fällen, in denen es um private Ein-
schränkungen der für eine freiheitlich-demokratische Staatsordnung schlechthin 
konstituierende Meinungsfreiheit24 geht und gleichzeitig kollidierende Werte und 
Rechtsgüter geschützt werden müssen, wie das allgemeine Persönlichkeitsrecht 
(Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG). 

Neben der Frage nach der Reichweite von Grundrechten gegenüber marktstar-
ken Privaten und deren quasi-judikativ handelnden Plattformräten, lässt sich die 
Einführung von quasi-judikativen Plattformräten aber auch im Kontext der priva-
ten Streitbeilegung verorten. Hier sind Institute der privaten Gerichtsbarkeit kein 
Novum. Konsequenterweise wurde das OSB bereits mit der Schieds- oder Vereins-
gerichtsbarkeit verglichen,25 aber auch Ähnlichkeiten zur Kirchen- oder zur supra-
nationalen Gerichtsbarkeit werden angedeutet.26 Zusätzlich finden sich sowohl im 
Netzwerkdurchsetzungsgesetz als auch im DSA Gremien der außergerichtlichen 
Streitbeilegung. Dies wirft weitere Ansatzpunkte auf, um Auflagen und Beschrän-
kungen von Gremien wie dem OSB zu untersuchen. 

	 18	Cornils, in: Stern / Sodan / Möstl (Hrsg.), Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland 
im europäischen Staatenverbund, Band 3, 2022, § 69 Grundrechtsgeltung im Privatrecht, Rn. 2.
	 19	Heldt, Intensivere Drittwirkung.
	 20	BGH, Urteil v. 29. 07. 2021 – III ZR 179/20 – NJW 2021, 3179; BGH, Urteil v. 29. 07. 2021 – 
III ZR 192/20 – GRUR-RS 2021, 23182.
	 21	BVerfG, Beschluss v. 11. 04. 2018 – 1 BvR 3080/09 – BVerfGE 148, 267; BVerfG, Be-
schluss v. 22. 5. 2019 – 1 BvQ 42/19 – NJW 2019, 1935.
	 22	Verordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Oktober 
2022 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung der Richtlinie 2000/31/
EG. ABl. L 277, 1.
	 23	Oversight Board, Satzung des Oversight Boards; Zuckerberg, A Blueprint for Con-
tent Governance and Enforcement, 2018, www.facebook.com/notes/751449002072082/?hc_
location=ufi, zuletzt geprüft am: 05. 02. 2024.
	 24	BVerfG, Urteil v. 15. 01. 1958 – 1 BvR 400/51 – BVerfGE 7, 198 (208).
	 25	Vgl. hierzu unten Teil 3 B. Die Grundrechtsbindungen im System der Gerichtsbarkeit, 
insbesondere Teil 3 B. IV. Die private Gerichtsbarkeit im Grundrechtsgefüge. 
	 26	Vgl. hierzu unten Teil 3 B. Die Grundrechtsbindungen im System der Gerichtsbarkeit, 
insbesondere Teil 3 B. II. Die Grundrechtsbindung der supranationalen Gerichtsbarkeit und 
Teil 3 B. III. Die Grundrechtsbindung der kirchlichen Gerichtsbarkeit.
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